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 Veröffentlicht am 28.06.1938

Norm

ABGB §796

Rechtssatz

Für die Höhe des Anspruches ist einerseits die Größe des Nachlasses, anderseits die Frage maßgebend, was im

einzelnen Fall als anständiger Unterhalt anzusehen ist und inwieweit dieser Unterhalt nicht durch das Einkommen

oder das Vermögen der Berechtigten ohnehin gedeckt ist.
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